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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die kleinen und mittleren Betriebe (KMU) erhalten in der Schweiz im Vergleich zum
Ausland wenig staatliche Unterstützung. Die bürgerlichen Parteien, welche im
Berichtsjahr die Förderung der KMU zu einem wirtschaftspolitischen Hauptanliegen
erklärten, setzen grundsätzlich mehr auf eine Verbesserung der allgemeinen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In der Sommersession regten die Nationalrats-
Fraktionen der CVP und der FDP mit dringlichen Interpellationen jedoch auch spezielle
Erleichterungen für KMU im Bereich der Verfahrensvorschriften und Bewilligungen
sowie bei der Besteuerung von Risikokapital an. 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 17.06.1996
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete die Unternehmenssteuerreform II, welche insbesondere
die doppelte Besteuerung von Unternehmensgewinnen (beim Unternehmen und bei
den Aktionären) teilweise aufhebt und Erleichterungen für KMU bringt. Da die Linke
dagegen das Referendum einreichte, wird im Jahr 2008 definitiv darüber entschieden.
Der Nationalrat hiess zudem zwei Motionen der FDP- resp. der SVP-Fraktion für eine
Senkung des Steuersatzes für Unternehmensgewinne bei der Bundessteuer gut.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2007
HANS HIRTER

Im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nahmen die eidgenössischen
Räte zwei Motionen der FDP-Fraktion an. Der eine Vorstoss zielte darauf ab, anlässlich
der Erneuerung der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Kantonen 2011 die
Realisierung von E-Government-Angeboten zur administrativen Entlastungen der
Unternehmen im Verkehr mit Verwaltungsstellen zu beschleunigen. 2

MOTION
DATUM: 14.09.2011
LAURENT BERNHARD

Die andere Motion forderte die elektronische Zollabfertigung von Waren via ein
interaktives Internetportal. 3

MOTION
DATUM: 27.09.2011
LAURENT BERNHARD

Im Juli gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die von der FDP lancierte eidgenössische
Volksinitiative „Bürokratie-Stopp“ nicht zustande gekommen war, da das Begehren die
erforderlichen 100'000 gültigen Unterschriften nicht auf sich vereinigen konnte. Von
den fristgerecht eingereichten Unterschriften waren auch unter Einschluss aller
Zweifelsfälle nur deren 97'537 gültig. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.08.2012
LAURENT BERNHARD

Avec un mécanisme calqué sur le frein à l'endettement, le PLR propose la création d'un
frein à la réglementation afin d'endiguer le risque d'une réglementation superflue qui
pérorerait la compétitivité des entreprises. Avec une motion, et par l'intermédiaire de
son porte-parole Hans-Ulrich Bigler (fdp/plr, ZH), le PLR demande au Conseil fédéral de
soumettre un projet de loi qui épouserait les contours d'un frein à la réglementation
qui permettrait de limiter les coûts qu'elle induit. Plus précisément, ce frein serait
activé pour toutes réglementations qui engendreraient des coûts supplémentaires pour
plus de 10'000 entreprises, ou qui dépasseraient un seuil à définir. 
Bien que le Conseil fédéral soit conscient des risques de la réglementation sur la
compétitivité, il propose de rejeter la motion. En effet, il estime d'abord que l'outil
proposé est inadéquat. Puis, il rappelle que la thématique est déjà sous la lumière des
projecteurs grâce à l'adoption de plusieurs interventions parlementaires comme le
postulat 15.3421, ou les motions 16.3388, 15.3400 et 15.3445. Ainsi, ces objets devraient
dessiner des pistes satisfaisantes qui garantiraient la compétitivité des entreprises
suisses. Lors du vote, le Conseil national a adopté la motion par 110 voix contre 78 et 2
abstentions. L'aile droite du Parlement a fait pencher la balance. 5

MOTION
DATUM: 28.02.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Dans la continuité de la chambre du peuple, le Conseil des États a adopté la motion du
PLR qui vise à mettre en place un frein à la réglementation qui permette de limiter les
coûts qu’elle induit. Cette motion a été acceptée par 25 voix contre 16 et 1 abstention.
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-CE)
proposait d’ailleurs à sa chambre de l’adopter par 9 voix contre 4. La CER-CE soulignait
les efforts «insuffisants» entrepris par le Conseil fédéral dans cette lutte pour la
dérégulation et le maintien de la compétitivité des entreprises suisses. A l’opposé, une
minorité considérait qu’un tel frein à la réglementation entraverait considérablement le
travail politique. Cette motion a été adoptée parallèlement à la motion 16.3388 qui
propose une loi sur la réduction de la densité réglementaire. 6

MOTION
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Sommer 2022 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über die Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und
Wissensaufbau im Tourismus (Innotour). Das Programm zur Standortförderung wurde
mit einer im Jahr 2012 in Kraft getretenen Totalrevision des Bundesgesetzes
geschaffen, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren der inländischen
Tourismusindustrie zu fördern, den Wissensaufbau zu stärken sowie Innovationen
voranzutreiben. 
Mit der vorliegenden Gesetzesanpassung wollte der Bundesrat eine für den Zeitraum
von 2023 bis 2026 befristete Erhöhung der finanziellen Beteiligung des Bundes bei
Innotour-Projekten von 50 auf 70 Prozent schaffen. Er hoffte, dank dieser Massnahme
die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie in der Tourismusbranche teilweise
abfedern zu können. Die vorgeschlagene Massnahme war damit Teil des vom Bundesrat
im Herbst 2021 beschlossenen Recovery-Programms für die Tourismusindustrie. Der
Bundesrat rechnete für die vier Jahre mit Mehrausgaben von total CHF 20 Mio. Den
entsprechenden Kredit wollte er im Rahmen der Botschaft über die Standortförderung
2024–2027 beantragen. 
In der Vernehmlassung war das Vorhaben auf grossen Zuspruch gestossen; sämtliche
teilnehmenden Kantone, Städte und Verbände unterstützten die Massnahmen. Unter
den Parteien sprachen sich die SP und FDP für die Annahme der Vorlage aus, einzig die
SVP lehnte die Massnahmen aus fiskalpolitischen Überlegungen ab. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2022
MARCO ACKERMANN

Gesellschaftsrecht

Mit der Teilrevision des Aktienrechtes soll unter anderem die Position des
Aktienbesitzers gestärkt werden. Als Gegenstück zu ihren verbesserten
Finanzierungsmöglichkeiten sollen die Gesellschaften die Pflicht zu einer offeneren
Informationspolitik gegenüber ihren Aktionären und der Öffentlichkeit übernehmen.
Das im Berichtsjahr abgeschlossene Vernehmlassungsverfahren zeigte aber, dass
gerade der Forderung nach vermehrter Transparenz der heftigste Widerstand erwuchs:
Sowohl der Vorort und die Bankiervereinigung als auch die FDP befürchten von der in
Aussicht gestellten Vorschrift über die Offenlegung der «Stillen Reserven» eine
Beeinträchtigung der Finanzautonomie der Aktiengesellschaften, daneben aber auch
die Gefahr neuer steuerlicher Forderungen von seiten des Staates. Abgesehen von der
Klärung der Stellung des Aktionärs wird die Teilrevision des Aktienrechtes ebenfalls für
die effektivere Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen von Bedeutung sein; diese sind
gerade in der gegenwärtigen Rezessionszeit in einem erschreckenden Ausmass publik
geworden. 8

BERICHT
DATUM: 08.06.1976
HANS HIRTER

Als Erstrat setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2015 mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) auseinander, die
gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren einen freien
Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Die vorberatende Kommission
für Rechtsfragen (RK-NR) ergänzte den Entwurf des Bundesrates um eine zusätzliche
Regelung, die es den Kantonen, die nach geltendem Recht die Bedingungen festlegen
dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten darf, erlauben soll,
einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbliche Vertretung zu verbieten. Die
Änderung wurde innerhalb der RK-NR mit 17 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. Bevor sich der Nationalrat aber den inhaltlichen Feinheiten annehmen
konnte, musste er sich in der Eintretensdebatte zuerst mit dem Antrag einer
Kommissionsminderheit Nidegger/Lüscher auseinandersetzen, die einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Abrede stellte. Dass die Opposition gegen die
SchKG-Revision gerade von zwei Genfer Nationalräten kam, überraschte wenig, machte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2015
DAVID ZUMBACH
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von der Kompetenz, die Bedingungen für die gewerbsmässige Vertretung im
Zwangsvollstreckungsverfahren festzulegen, neben dem Tessin und der Waadt doch vor
allem auch der Kanton Genf Gebrauch. Mit ihrem Anliegen stiessen sie aber ausserhalb
ihrer eigenen Fraktionen kaum auf offene Ohren. Der Nationalrat stimmte bei 4
Enthaltungen mit 121 zu 49 Stimmen für das Eintreten. In der Detailberatung gaben vor
allem die redaktionellen Bereinigungen der Zivilprozessordnung (ZPO), die, laut
Bundesrat, aufgrund des "engen verfahrensrechtlichen Bezugs" vorgeschlagen wurden,
Anstoss zur Debatte. Eine Minderheit Lüscher, die von der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion Unterstützung erhielt, sprach sich für die Streichung sämtlicher beantragter
Änderungen der Zivilprozessordnung aus, da, so Giovanni Merlini (fdp, TI), kein
inhaltlicher Zusammenhang bestehe und zudem beschlossen worden sei, vor 2020
möglichst keine Änderungen an der Zivilprozessordnung vorzunehmen. In der
Abstimmung unterlag die Kommissionsminderheit mit 92 zu 94 Stimmen denkbar
knapp. Das Zünglein an der Waage spielte die CVP-Fraktion, die mit 20 zu 7 Stimmen für
den Antrag der Kommissionmehrheit stimmte. Die Gesamtabstimmung fiel dann mit 105
zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugunsten des Entwurfs deutlicher aus, auch weil die
FDP-Liberale-Fraktion weniger geschlossen stimmte als noch bei der vorangegangenen
Abstimmung. 9

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Diese für die politische Linke und die Gewerkschaften völlig indiskutablen Vorschläge,
welche sie als Rückfall ins urkapitalistische 19. Jahrhundert und als letztlich
wirtschaftsfeindlich taxierten, da damit der soziale Friede - einer der Haupttrümpfe
des Wirtschaftsstandortes Schweiz - vergiftet würde, stiessen auch bei den Vertretern
der bedeutendsten Wirtschaftspartei, der FDP, mehrheitlich auf Ablehnung.
Insbesondere distanzierten sich deren Vertreter in der Landesregierung, die
Bundesräte Delamuraz und Villiger, ganz dezidiert vom Gedankengut, dass dem
"Weissbuch" zugrunde liegt, obgleich auch sie einräumten, dass ein weiterer Ausbau
der Sozialpolitik nur mit der grössten Zurückhaltung angegangen werden dürfe. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.1995
MARIANNE BENTELI
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